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Einkaufs- und Bestellbedingungen 

1.	 GELTUNGSBEREICH
	 Für alle Bestellungen von Waren und Leistungen 

gelten ausschließlich unsere nachstehenden 
Einkaufs- und Bestellbedingungen. Entge-
genstehende oder hiervon abweichende Be-
dingungen des Auftragnehmers erkennen wir 
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufs- 
und Bestellbedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder hiervon abweichender Bedingungen Wa-
ren oder Leistungen vorbehaltlos annehmen. 
Sofern wir die Einkaufs- und Bestellbedin-
gungen einem Auftragnehmer in laufender 
Geschäftsbeziehung mitgeteilt haben, gelten 
sie auch dann, wenn wir einen Auftrag ohne 
die ausdrückliche Einbeziehung der Einkaufs- 
und Bestellbedingungen erteilen. Unsere Lie-
fer- und Zahlungsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern i.S. von §13 BGB, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

2.	 VERTRAGSABSCHLUSS
2.1	 Alle zwischen uns und dem Auftragnehmer in 

Bezug auf den jeweiligen Vertrag getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich aus unserer Be-
stellung und diesen Einkaufs- und Bestellbedin-
gungen. Mündliche Nebenabreden bestehen 
nicht.

2.2	 Jede Bestellung ist unter Wiederholung unserer 
vollständigen Bestelldaten schriftlich zu bestä-
tigen. Wird die Bestätigung nicht innerhalb 
von 10 Werktagen vom Tage der Bestellung 
an uns abgesandt, so sind wir berechtigt, die 
Bestellung zu widerrufen.

3.	 LIEFERFRIST, LEISTUNGSFRIST
3.1	 Die vereinbarte Liefer- bzw. Leistungsfrist 

beginnt mit dem Tage unserer Bestellung. 
Die Fristen sind verbindlich und inbedingt 
einzuhalten.

3.2	 Sobald der Auftragnehmer erkennen kann, dass 
er seine Liefer- bzw. Leistungsverpflichtung 
ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig 
erfüllen wird, hat er uns dies unverzüglich unter 
Angabe der Gründe und der voraussichtlichen 
Dauer der Verzögerung anzuzeigen. Erfüllt der 
Auftragnehmer seine Liefer- bzw. Leistungs-
verpflichung nicht innerhalb der vereinbarten 
Frist, so haftet er nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Bei Verstoß gegen die Anzeigepflicht 
nach Satz 1 sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu 
verlangen.

4.	 PREISE
4.1	 Die in der Bestellung festgelegten Preise sind 

Festpreise und beinhalten alle zur Vertragser-
füllung erforderlichen Nebenleistungen (z.B. 
Tranportkosten, Verpackung, Versicherung, 
Prüfkosten).

4.2	 Werden in der Bestellung Preise nicht aufge-
führt, so gelten die Preise, die bei der letzten 
Bestellung dieser Ware bzw. Leistung vereinbart 
wurden.

5.	 VERSAND VON WAREN
5.1	 Der Versand von Waren hat, soweit nichts 

anderes vereinbart worden ist, an unsere An-
schrift zu erfolgen.

5.2	 Der Auftragnehmer hat auf Frachtbriefen, 
Paketadressen, Versandanzeigen und Rech-
nungen unsere vollständigen Bestelldaten 
anzugeben.

6.	 VERSICHERUNG
6.1	 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine Trans-

portversicherung mit ausreichender Deckung 
abzuschließen und uns auf Anforderung ent-
sprechende Nachweise vorzulegen.

6.2	 Der Auftragnehmer hat für Schäden, die von 
ihm, seinem Personal, seinen Beauftragten oder 
durch die Ware selbst verursacht werden, auf 
seine Kosten eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung abzuschließen. Die Höhe der 
Deckungssumme je Schadensereignis ist uns 
auf Verlangen bekannt zu geben.

7.	 MÄNGELANSPRÜCHE UND VERJÄHRUNGS-
FRIST

7.1	 Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns 
ungekürzt zu. Insbesondere sind wir beim Ein-
kauf von Ware berechtigt, vom Auftragnehmer 
nach unserer Wahl Mängelbeseitigung oder 
Ersatzlieferung zu verlangen. Im Falle der 
Nacherfüllung aufgrund mangelhafter Ware 
oder mangelhafter Leistung ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, alle zum Zwecke der  
Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung bzw. 
Neuherstellung erforderlichen Aufwendungen 
zu tragen. Das Recht auf Schadenersatz bleibt 
ausdrücklich vorbehalten.

7.2	 Sofern wir mit dem Auftragnehmer nicht in 
einer Qualitätssicherungsvereinbarung be-
sondere Vereinbarungen getroffen haben, 
sind wir verpflichtet, die Ware innerhalb von 
7 Werktagen auf etwaige Qualitätsmängel zu 
überprüfen. Die Frist beginnt erst dann, wenn 
die Ware an dem vereinbarten Bestimmungsort 
eingegangen ist.

7.3	 Die Mängelrüge gilt als rechtzeitig erho-
ben, wenn sie innerhalb von 7 Werktagen 

nach Übergabe der Ware an dem von uns 
vorgeschriebenen Bestimmungsort oder 
bei verborgenen Mängeln innerhalb von 7 
Werktagen nach Entdeckung des Mangels an 
den Auftragnehmer abgesandt wird. Hat der 
Auftragnehmer die Mängel der Ware arglistig 
verschwiegen, so kann er sich nicht auf eine 
fehlende Mängelrüge berufen.

7.4	 Kommt der Auftragnehmer seiner Pflicht zur 
Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung bzw. 
Neuherstellung nicht innerhalb von 14 Tagen 
nach Eingang unserer Mängelrüge nach, so 
sind wir berechtigt, den Kaufpreis bzw. die 
Vergütung zu mindern oder den Rücktritt vom 
Vertrag zu erklären und Schadenersatz oder 
Ersatz unserer vergeblichen Aufwendungen zu 
verlangen. Ist durch den Auftragnehmer eine 
Werkleistung geschuldet, sind wir nach Ablauf 
der in Satz 1 bestimmten Frist berechtigt, 
den Mangel selbst zu beseitigen und vom 
Auftragnehmer den Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen.

7.5	 Die uns zustehenden Mängelansprüche ver-
jähren wie folgt:

  a)	 Für die Leistung an einem Bauwerk oder ei-
nem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung 
von Planungs- oder Überwachungsleistungen 
hierfür besteht in 6 Jahren ab Abnahme des 
Werks.

  b)	 Bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwen-
det worden ist und dessen Mangelhaftigkeit 
verursacht hat in 6 Jahren ab Lieferung.

  c)	 Im Übrigen in 3 Jahren ab Übergabe der Ware 
bzw. Abnahme der Leistung.

7.6	 Der Auftragnehmer hat geeignete Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen zu treffen und uns 
diese auf Verlangen nachzuweisen.

8.	 RECHTE DRITTE, GEWERBLICHE SCHUTZ-
RECHTE, GEHEIMHALTUNG

8.1	 Der Auftragnehmer haftet dafür, dass die 
gelieferte Ware bzw. das erstellte Werk frei von 
Rechten Dritter ist, insbesondere gewerbliche 
Schutzrechte nicht verletzt. Werden wir von 
einem Dritten aus diesem Grund in Anspruch 
genommen, so ist der Auftragnehmer verflich-
tet, uns auf erste schriftliche Anforderung von 
diesen Ansprüchen freizustellen.

8.2	 Bestehen an der gelieferten Ware bzw. an dem 
erstellten Werk Rechte Dritter, so stehen uns 
gegen den Auftragnehmer alle gesetzlichen 
Ansprüche zu.

8.3	 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle von uns 
erhaltenen geheimhaltungsbedürftigen Infor-
mationen, insbesondere Vertragsbedingungen, 
technische und kaufmännische Informationen, 
Muster, Zeichnungen usw. streng vertraulich 
zu behandeln. Solche geheimhaltungsbe-
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dürftigen Informationen dürfen ohne unsere 
schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt 
oder an Dritte weitergegeben werden. Das 
gilt nicht für solche Informationen, die bereits 
öffentlich bekannt geworden sind oder dem 
Auftragnehmer rechtmäßig von dritter Seite 
bekannt geworden sind oder bekannt werden. 
Die geheimhaltungsbedürftigen Informationen 
dürfen nur zur Erfüllung des Auftrags genutzt 
werden und sind uns danach nach unserer 
Wahl entweder unverzüglich zurückzugeben 
oder zu vernichten. Der Auftragnehmer ist ins-
besondere nicht berechtigt, von uns erhaltene 
Informationen zur Anmeldung eigener gewerb-
licher Schutzrechte zu verwenden oder sie in 
anderer Weise wirtschaftlich zu verwenden. 
Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtungen 
aus Ziffer 8.3 verpflichten den Auftragnehmer 
zum Ersatz des uns entstandenen Schadens 
und berechtigen uns, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten.

9.	 RECHNUNGSSTELLUNG UND ZAHLUNG
9.1	 Die Rechnungen sind uns nach Durchführung 

der Lieferung oder Leistung in dreifacher Aus-
führung, versehen mit unseren vollständigen 
Bestelldaten, zu übersenden.

9.2	 Zahlungsfristen laufen, soweit nicht abwei-
chend vereinbart, ab erfolgter Lieferung oder 
Leistung - bzw. bei Werkverträgen mit Ab-
nahme - und Eingang der ordnungsgemäßen 
Rechnung.

9.3	 Für abnahmepflichtige Teile (z.B. bei einer Erst-
musterprüfung vor der Serienproduktion oder 
bei Einzelanfertigungen) gilt die Leistung des 
Auftragnehmers erst dann als erbracht, wenn 
uns neben der gelieferten Ware die hierfür 
erforderliche Dokumentation (Werkzeugnisse, 
Prüfbedingungen etc.) vorliegt. Zuvor wird 
eine Forderung aus Lieferung oder Leistung 
nicht fällig.

9.4	 Die Zahlung ist kein Anerkenntnis von Kondi-
tionen und Preisen bzw. der Mängelfreiheit 
einer Lieferung oder Leistung.

9.5	 Wir zahlen, soweit nicht etwas anderes aus-
drücklich vereinbart ist, nach unserer Wahl 
entweder innerhalb von 14 Tagen unter Abzug 
von 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen 
netto.

10.	 HÖHERE GEWALT
	 Ereignisse höherer Gewalt und unvorhersehba-

re Betriebsstörungen jeder Art, wie Aussperrun-
gen, Streiks, Rohstoff- und Brennstoffmangel, 
behördliche Maßnahmen oder sonstige von 
uns nicht zu vertretende Ursachen oder Ereig-
nisse, die eine Einschränkung oder Einstellung 
unseres Betriebes herbeiführen, berechtigen 

uns, die Erfüllung unserer Verpflichtungen für 
einen angemessenen Zeitraum hinauszuschie-
ben und nach Ablauf dieses Zeitraums vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, 
ohne dass von uns Schadenersatz verlangt 
werden kann.

11.	 GESETZLICHER MINDESTLOHN
	 Der Lieferant verpflichtet sich, alle ihm auf-

grund des Mindestlohngesetzes obliegenden 
Pflichten einzuhalten. Weiter verpflichtet der 
Lieferant sich, nur solche Subunternehmer ein-
zusetzen, die sich ihm gegenüber verpflichtet 
haben, die ihnen aufgrund des Mindestlohnge-
setzes obliegenden Pflichten einzuhalten. Auf 
unser Verlangen ist der Lieferant verpflichtet, 
entsprechende Nachweise über die Erfüllung 
des Mindestlohngesetzes zu erbringen. Der 
Lieferant verpflichtet sich, uns von sämtlichen 
Ansprüchen und Kosten wegen der Inanspruch-
nahme nach § 13 Mindestlohngesetz wegen 
Nichtzahlung des Mindestlohns an eigene 
Mitarbeiter des Lieferanten oder Mitarbeiter 
von Subunternehmern freizustellen. Für den 
Fall des Verstoßes gegen die Pflichten aus dem 
Mindestlohngesetz durch den Lieferanten sind 
wir zudem berechtigt, den Vertrag außeror-
dentlich und fristlos aus wichtigem Grund zu 
kündigen.

12.	 ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND
12.1	Es gilt ausschließlich Deutsches Recht unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts.
12.2	Gerichtsstand für Streitigkeit zwischen den 

Vertragsparteien ist Wiesbaden, wenn der 
Auftragnehmer ein Kaufmann, eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder 
wenn der Auftragnehmer keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat. Allerdings 
behalten wir uns das Recht vor, gegen einen 
Auftragnehmer, der keinen allgemeinen Ge-
richtsstand in Deutschland hat, nach unserer 
Wahl auch vor den ansonsten zuständigen 
Gerichten vorzugehen.

	 Gültig ab 12. April 2017


